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	januar 2010

	misshandlung in Administrativhaft

	Moldawien

	Oxana Radu


	Nach Protesten gegen den Ausgang der Parlamentswahlen vom April 2009 wurden Berichten zufolge mehrere hundert Menschen, unter ihnen Minderjährige, von der Polizei festgenommen. Oxana Radu zählte zu einer Gruppe von 36 jungen Leuten aus dem Süden Moldawiens, die mit zwei Kleinbussen in die Hauptstadt Chisinau gereist waren, um an den Demonstrationen teilzunehmen. Als sie am 7. April kurz vor Mitternacht die Rückfahrt antreten wollten, wurden sie von der Polizei angehalten, zur Wache nach Chisinau gebracht und dort misshandelt.

Oxana Radu gab gegenüber Amnesty International an: «Sie führten mich in einen Raum, in dem sich ein Polizist und eine Polizistin befanden. Ich musste mich nackt ausziehen und versuchte, meine Blösse mit den Armen zu verdecken. Ich war ziemlich ausser Fassung, doch sie lachten über mich und sagten: ›Dir ist kalt, wir werden Dich aufwärmen.‹ Sie zwangen mich, Kniebeugen zu machen » Anschliessend wurde Oxana Radu in eine Zelle gebracht, in der sich ihre Schwester und vier weitere Frauen befanden. Berichten zufolge blieben die Gefangenen zwei Tage lang ohne Nahrung und Wasser, durften keinen Kontakt zu ihren Familien aufnehmen und auch keinen Rechtsbeistand einschalten.

Oxana Radu wurde beschuldigt, einen Polizisten angebrüllt zu haben. Noch auf der Wache wurde sie einem Richter vorgeführt, der sie zu fünf Tagen Administrativhaft verurteilte. Zur Ableistung der Strafe wurde Oxana Radu zusammen mit zwei anderen Frauen in den Norden des Landes gebracht. Am 14. April gegen 14 Uhr kam sie wieder frei. Oxana Radu erstattete Anzeige wegen ihrer Behandlung; die Staatsanwaltschaft lehnte jedoch die Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen ab.


	Briefvorschlag und Forderungen

	Sehr geehrter Herr Generalstaatsanwalt
Oxana Radu zählte zu einer Gruppe von 36 jungen Leuten aus dem Süden Moldawiens, die mit zwei Kleinbussen in die Hauptstadt Chisinau gereist waren, um an Demonstrationen teilzunehmen. Als sie am 7. April kurz vor Mitternacht die Rückfahrt antreten wollten, wurden sie von der Polizei angehalten, zur Wache nach Chisinau gebracht und dort misshandelt.
Gemäss ihrer Angaben wurde sie von Polizisten in einen Raum geführt und sexuell gedemütigt. Sie wurde dann in eine Zelle gebracht, in der sich ihre Schwester und vier weitere Frauen befanden. Berichten zufolge blieben die Gefangenen zwei Tage lang ohne Nahrung und Wasser, durften keinen Kontakt zu ihren Familien aufnehmen und auch keinen Rechtsbeistand einschalten.
Oxana Radu wurde beschuldigt, einen Polizisten angebrüllt zu haben. Noch auf der Wache wurde sie einem Richter vorgeführt, der sie zu fünf Tagen Administrativhaft verurteilte. Zur Ableistung der Strafe wurde Oxana Radu zusammen mit zwei anderen Frauen in den Norden des Landes gebracht. Am 14. April gegen 14 Uhr kam sie wieder frei. Oxana Radu erstattete Anzeige wegen ihrer Behandlung, die Staatsanwaltschaft lehnte jedoch die Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen ab.

Ich fordere Sie auf, sehr geehrter Herr Generalstaatsanwalt, dafür zu sorgen, dass der von Oxana Radu erhobene Vorwurf der Misshandlung im Gewahrsam der Polizei unverzüglich untersucht und die Verantwortlichen vor Gericht gebracht werden.
Hochachtungsvoll



	Höflich formulierter Brief an
	Kopie an

	Valeriu Zubco

General Prosecutor

Str. Mitropolit Beneleski-Bodoni, 26

Chisinau MD-2005

Moldawien
	
	Botschaft der Republik Moldawien
Chemin du Petit-Saconnex 28
1209 Genève
Fax: 022 733 91 04 // 022 734 28 68

E-mail: mission.moldova@ties.itu.int
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	nach unfairem prozess zum Tode verurteilt

	Tunesien

	Saber Ragoubi


	Im Dezember 2006 und im Januar 2007 wurden 30 Männer unter dem Verdacht festgenommen, in der Nähe der Stadt Soliman unweit von Tunis in einen Zusammenstoss zwischen den Sicherheitskräften und einer bewaffneten Gruppe verwickelt gewesen zu sein. Nach der Gesetzeslage hätten sie innerhalb von sechs Tagen einem Richter vorgeführt werden müssen; diese Frist wurde in ihrem Fall jedoch nicht gewahrt.

Der Prozess gegen die Männer fand am 30. November 2007 statt. Sie wurden unter anderem wegen Verschwörung zum Sturz der Regierung, Einsatzes von Schusswaffen und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt. Die Männer bestritten sämtliche Vorwürfe. Das Gerichtsverfahren, dem Delegierte von Amnesty beiwohnten, verstiess gegen internationale Standards eines fairen Prozesses.

Vor Gericht gaben die Männer an, in der Haft gefoltert und misshandelt worden zu sein. Man habe sie unter anderem an der Decke aufgehängt, mit Fäusten und Stöcken geschlagen, ihnen Elektroschocks versetzt und sie Scheinhinrichtungen unterzogen. Einigen der Männer wurde angedroht, man werde sie selbst oder aber ihre Mütter und Schwestern vergewaltigen. Der Angeklagte Saber Ragoubi sagte: «Ich wurde im Gefängnis von Mornaguia misshandelt und verlor dabei drei meiner Vorderzähne. Ich habe eine Untersuchung des Vorfalls beantragt. Darüber hinaus musste ich mich nackt ausziehen, weil man mich zur Rasur meines Bartes zwingen wollte.» Das Gericht untersuchte die Vorwürfe der Angeklagten, gefoltert und zu Geständnissen gezwungen worden zu sein, nicht in angemessener Weise.

Von den 30 Angeklagten wurden 29 zu Freiheitsstrafen zwischen drei Jahren und lebenslanger Haft verurteilt. Gegen Saber Ragoubi erging die Todesstrafe. Er befindet sich derzeit in Einzelhaft und darf unter Verstoss gegen tunesische Rechtsvorschriften wie auch internationale Standards weder Besuche von seiner Familie erhalten noch schriftlich kommunizieren.


	Briefvorschlag und Forderungen

	Excellenz
Saber Ragoubi gehört zu den 30 Männern, die im Dezember 2006 und im Januar 2007 unter dem Verdacht festgenommen worden sind, in der Nähe der Stadt Soliman in einen Zusammenstoss zwischen den Sicherheitskräften und einer bewaffneten Gruppe verwickelt gewesen zu sein. 
Der Prozess gegen die Männer fand am 30. November 2007 statt. Das Gerichtsverfahren, dem Delegierte von Amnesty beiwohnten, verstiess gegen internationale Standards eines fairen Prozesses. Die Männer gaben vor Gericht an, in der Haft gefoltert und misshandelt worden zu sein. Das Gericht untersuchte die Vorwürfe der Angeklagten, gefoltert und zu Geständnissen gezwungen worden zu sein, nicht in angemessener Weise.
Von den 30 Angeklagten wurden 29 zu Freiheitsstrafen zwischen drei Jahren und lebenslanger Haft verurteilt. Gegen Saber Ragoubi erging die Todesstrafe. Er befindet sich derzeit in Einzelhaft und darf unter Verstoss gegen tunesische Rechtsvorschriften wie auch internationale Standards weder Besuche von seiner Familie erhalten noch schriftlich kommunizieren.

Ich fordere Sie auf, Exzellenz, das Todesurteil gegen Saber Ragoubi aufzuheben, ihm Besuche seiner Familie zu erlauben und medizinische Behandlung zu gewähren. Ausserdem bitte ich Sie, Wiederaufnahmeverfahren für alle Angeklagten einzuleiten, die internationalen Standards für faire Prozesse entsprechen.
Hochachtungsvoll,



	Höflich formulierter Brief an
	Kopie an

	Abgeschlossene Aktion.

Diese Aktion wird aufgrund der politischen Lage in Tunesien nicht weitergeführt.
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	Drohungen gegen menschenrechtsverteidigerinnen

	Simbabwe

	WOZA-Mitglieder


	Während einer friedlichen Demonstration am Valentinstag 2003 wurden mehrere Mitglieder der Menschenrechtsorganisation Women of Zimbabwe Arise (WOZA) festgenommen. Einige wurden über Nacht in Haft gehalten. Seit diesem Vorfall sind Mitglieder der Organisation wiederholt von der Polizei festgenommen, eingeschüchtert, schikaniert und misshandelt worden. Bei friedlichen Protesten und Demonstrationen kommt es bis heute immer wieder zu Festnahmen. Selbst schwangere Frauen und von ihren Kindern begleitete Mütter bleiben davon nicht verschont.

Am 28. Mai 2008 wurden in Harare bei einer Demonstration, die sich gegen staatlich geschürte Gewalt im Vorfeld der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen richtete, 14 WOZA-Mitglieder festgenommen. Zwölf der Festgenommenen kamen am 11. Juni gegen Kaution wieder frei. Die WOZA-Sprecherinnen Jenni Williams und Magodonga Mahlangu verbrachten hingegen 37 Tage in Haft.

Bislang wurden mehr als 3’000 WOZA-Mitglieder festgenommen und zeitweise in Haft gehalten. Ihr Einsatz für die Menschenrechte ist durch die ständige Gefahr einer Inhaftierung bedroht. Um auf die Schwierigkeiten aufmerksam zu machen, mit denen Frauen und ihre Familien bei der Wahrnehmung ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte konfrontiert sind, organisiert WOZA in den Monaten Februar und März regelmässig Demonstrationen. Damit die Organisation ihre friedlichen Aktionen fortführen kann, benötigt sie Ihre Unterstützung.


	Briefvorschlag und Forderungen

	Sehr geehrter Generalkommissar
Seit den willkürlichen Festnahmen von Mitgliedern der Menschenrechtsorganisation Women of Zimbabwe Arise (WOZA) während einer friedlichen Demonstration am Valentinstag 2003 sind Mitglieder der Organisation wiederholt von der Polizei festgenommen, eingeschüchtert, schikaniert und misshandelt worden.
Am 28. Mai 2008 wurden in Harare bei einer Demonstration 14 WOZA-Mitglieder festgenommen. Zwölf der Festgenommenen kamen am 11. Juni gegen Kaution wieder frei. Die WOZA-Sprecherinnen Jenni Williams und Magodonga Mahlangu verbrachten hingegen 37 Tage in Haft. Bislang wurden mehr als 3’000 WOZA-Mitglieder festgenommen und zeitweise in Haft gehalten. Ihr Einsatz für die Menschenrechte ist durch die ständige Gefahr einer Inhaftierung bedroht.

Ich bin über die willkürlichen Festnahmen, Einschüchterungsversuche und Misshandlungen von WOZA-Mitgliedern sehr besorgt und fordere Sie auf, sehr geehrter Generalkommissar, die in der Verfassung des Landes enthaltenen wie auch international verbrieften Rechte auf freie Meinungsäusserung, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit zu respektieren.
Hochachtungsvoll



	Höflich formulierter Brief an
	Kopie an

	Augustine Chihuri

Commissioner General of Police

Zimbabwe Republic Police, 
Police Headquarters

PO BOX 8807, Causeway

Harare

Simbabwe
	
	Botschaft der Republik Simbabwe

Herrn Robert Mabulala, Botschaftsrat

Kommandantenstr. 80 

D-10117 Berlin
Deutschland
Fax: 030 - 20 45 50 62


	
	

	
	Valeriu Zubco

General Prosecutor

Str. Mitropolit Beneleski-Bodoni, 26

Chisinau MD-2005

Moldawien

	
	Ort und Datum 

	Misshandlung in Administrativhaft 

	Sehr geehrter Herr Generalstaatsanwalt,

Oxana Radu zählte zu einer Gruppe von 36 jungen Leuten aus dem Süden Moldawiens, die mit zwei Kleinbussen in die Hauptstadt Chisinau gereist waren, um an Demonstrationen teilzunehmen. Als sie am 7. April kurz vor Mitternacht die Rückfahrt antreten wollten, wurden sie von der Polizei angehalten, zur Wache nach Chisinau gebracht und dort misshandelt.

Gemäss ihrer Angaben wurde sie von Polizisten in einen Raum geführt und sexuell gedemütigt. Sie wurde dann in eine Zelle gebracht, in der sich ihre Schwester und vier weitere Frauen befanden. Berichten zufolge blieben die Gefangenen zwei Tage lang ohne Nahrung und Wasser, durften keinen Kontakt zu ihren Familien aufnehmen und auch keinen Rechtsbeistand einschalten.

Oxana Radu wurde beschuldigt, einen Polizisten angebrüllt zu haben. Noch auf der Wache wurde sie einem Richter vorgeführt, der sie zu fünf Tagen Administrativhaft verurteilte. Zur Ableistung der Strafe wurde Oxana Radu zusammen mit zwei anderen Frauen in den Norden des Landes gebracht. Am 14. April gegen 14 Uhr kam sie wieder frei. Oxana Radu erstattete Anzeige wegen ihrer Behandlung, die Staatsanwaltschaft lehnte jedoch die Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen ab.

Ich fordere Sie auf, sehr geehrter Herr Generalstaatsanwalt, dafür zu sorgen, dass der von Oxana Radu erhobene Vorwurf der Misshandlung im Gewahrsam der Polizei unverzüglich untersucht und die Verantwortlichen vor Gericht gebracht werden.

Hochachtungsvoll


	Kopie an: 

	Botschaft der Republik Moldawien, Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Genève; Fax: 022 733 91 04 // 022 734 28 68; E-mail: mission.moldova@ties.itu.int


	
	

	
	Augustine Chihuri

Commissioner General of Police

Zimbabwe Republic Police, 
Police Headquarters

PO BOX 8807, Causeway

Harare

Simbabwe

	
	Ort und Datum 

	Drohungen gegen Menschenrechtsverteidigerinnen

	Sehr geehrter Generalkommissar
Seit den willkürlichen Festnahmen von Mitgliedern der Menschenrechtsorganisation Women of Zimbabwe Arise (WOZA) während einer friedlichen Demonstration am Valentinstag 2003 sind Mitglieder der Organisation wiederholt von der Polizei festgenommen, eingeschüchtert, schikaniert und misshandelt worden.

Am 28. Mai 2008 wurden in Harare bei einer Demonstration 14 WOZA-Mitglieder festgenommen. Zwölf der Festgenommenen kamen am 11. Juni gegen Kaution wieder frei. Die WOZA-Sprecherinnen Jenni Williams und Magodonga Mahlangu verbrachten hingegen 37 Tage in Haft. Bislang wurden mehr als 3’000 WOZA-Mitglieder festgenommen und zeitweise in Haft gehalten. Ihr Einsatz für die Menschenrechte ist durch die ständige Gefahr einer Inhaftierung bedroht.

Ich bin über die willkürlichen Festnahmen, Einschüchterungsversuche und Misshandlungen von WOZA-Mitgliedern sehr besorgt und fordere Sie auf, sehr geehrter Generalkommissar, die in der Verfassung des Landes enthaltenen wie auch international verbrieften Rechte auf freie Meinungsäusserung, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit zu respektieren.

Hochachtungsvoll


	Kopie an: 

	Botschaft der Republik Simbabwe, Herrn Robert Mabulala, Botschaftsrat, Kommandantenstr. 80, D-10117 Berlin, Deutschland; Fax: 030 - 20 45 50 62
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